
 
Gemeinde Sasbach 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und örtlicher Bauvorschriften 
„Ärztehaus“ in Sasbach 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach hat am 23.03.2026 in öffentlicher Sitzung aufgrund von 
§ 12 BauGB beschlossen, für den Bereich „Ärztehaus“ einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan sowie die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO 
aufzustellen. Weiterhin wurde beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorschriften die Veröffentlichung in Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Ärztehaus“ wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs.4 BauGB aufgestellt. 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der Lageplan vom 12.02.2026 
maßgebend. 
 
Er ergibt sich aus dem folgenden, unmaßstäblichen Kartenausschnitt: 
 

 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
 
Aus kommunaler Sicht ist die Sicherung einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgung von zentraler 
Bedeutung für die Daseinsvorsorge der Gemeinde Sasbach. Die medizinische Versorgungslage hat 
sich in den vergangenen Jahren eher verschlechtert, da altersbedingte Praxisschließungen und 
fehlender ärztlicher Nachwuchs zu einer spürbaren Ausdünnung der hausärztlichen Angebote geführt 
haben. Umso bedeutender ist es, dass die bereits im Ort tätigen Ärzte nun ein modernes Ärztehaus 
mitten in der Gemeinde errichten möchten, da die bestehende Praxis räumlich deutlich zu klein 
geworden ist und weder den steigenden Patientenzahlen noch einer zeitgemäßen medizinischen 
Versorgung gerecht wird. Mit dem Neubau entsteht ein qualitativ hochwertiges, langfristig tragfähiges 



Angebot, das allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt und insbesondere älteren sowie weniger 
mobilen Menschen den Zugang zu medizinischer Betreuung erleichtert. Die Gemeinde sieht hier eine 
sinnvolle Investition in die Gesundheitsinfrastruktur, welche die Versorgungssicherheit erhöht und damit 
auch die Lebensqualität steigert, soziale sowie wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinde bringt. 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung des Ärztehauses geschaffen werden. 
 
Veröffentlichung im Internet 
 
Der Bebauungsplanentwurf und der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften mit der gemeinsamen 
Begründung werden in der Zeit vom 
 
30. März 2026 bis einschließlich 08. Mai 2025 
 
im Internet auf der Homepage der Gemeinde Sasbach unter https://www.sasbach.de/verwaltung-und-
buergerservice/oeffentliche+bekanntmachungen veröffentlicht. Während dieser Frist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektronisch an die 
Gemeinde Sasbach unter rathaus@sasbach-ortenau.de zu senden, wahlweise können Sie auch auf 
anderem Weg an die Gemeinde Sasbach, Bauamt, Kirchplatz 4, 77880 Sasbach übermittelt werden.  
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet können die Unterlagen während der o.g. Frist im 
Erdgeschoss Zimmer 1.3 des Rathauses Sasbach, Kirchplatz 4, 77880 Sasbach, während der 
allgemeinen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr, zusätzlich Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr 
und Donnerstag 13.00 - 18.00 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung) eingesehen werden. 
 
Da das Ergebnis der Behandlungen der Stellungnahmen im Gemeinderat den Verfassern mitgeteilt wird, 
ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
erfolgt parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit. 
 
Sasbach, 27.03.2026 
 
 
 
 
 
Dijana Opitz 
Bürgermeisterin 
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